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Pujlnrte rrijtB£i?£rpj£ ©«ttô«ïerk«r-S« itixtig

baß ber Sert uralt unb baß eg rtidjt Schabe ift, toeitn er

gum alten ©ifen roanbert.
£>ber fallen biefe alten Seffet emig leben unb ßaben mir

nicpt fÇingergeige genug erhalten, baß mie SIEeg, audi ein

£effet auggebient haben fann unb ahne äußerliche gehler
gu geigen, merth ift, befinitio faffirt gu merben?

©enug! mir hatten an bent Sefcßtuffe unfereg Sorftanbeg
Dom 18. Sunt 1886 feft, monad) „feine alten Seffet mehr

„in bie Sereingfontrole aufgenommen ober potigeiticß begut*
„achtet merben, über bereu ©rfteEung ober fonftige Sergam
„genheit gtaubmürbige ®aten nicht Dortiegen."

Sig heute maren mir noch fließt im $aEe, in gotge biefeg

Sefdjtuffeg einem gur Sieberinbetriebfeßung angemetbeten
atten Reffet biefetbe befinitib berttetgern gu muffen.

Unb nun noch ein ißunft! S3ei Stnfcßaffung neuer
Seffet ift eg Segel unb bon gemiffenhaften gabrifanten
immer praftigirt morben, baß für richtige Sonftruftion, gute
Strbeit unb guteg ÜKateriat auf eine gemiffe 3eit, im ®urä)=
fchnitt 1 3aßr ©arantie geleiftet mirb, in ber Meinung, baß
alle Separatoren, methe mährenb biefer 3eit fid) ÜDtongetg

biefer ©igenfcßaften ergeben auf Stedfnung beg ©rfteEerg
fallen. ®ag ift nun beim Serfauf bon alten Ueffeln, fo biet

ung befannt, nie ber gatt; menu eg bod) hie unb ba ge=

fheßen foEte, befto beffer!
Senn nun aber bei neuen Seffetn eine ©arantie notß=

menbig, fo ift bieg bod) minbefteng ebenfo fehr ober noch

mehr bei atten ber galt unb fehen mir nicht ein, maritm
nicht ber Sieferaut ber teßtern biefe eingugehen heranlaßt
merben unb begüglidfen fftififo ebenfo tragen bürfte.

Sft'g beim jçanbet um einen alten Seffet oft fc£)oat gu=

gegangen mie bei bemjenigen um ein @tücf Sieh, inbem ber

Säufer btog einige Sate um benfelben herum tief unb bann
nach einigem Sarften einfhtug, fo foEte boh bie Säßr*
fhaft, bie man bem Sieh mitgiebt, hier auch nicht fehlen.

SDiefe Säßrfhaft mirb ben .fjänbter auf bie ®auer gar
niht brücfeit, inbem berfetbe fetbftberftänbtih gur Stuggteidjung
beg 3tififog einen gemiffen Srogentanfaß auf ben Sreig fcdjlägt
unb bann in ber Sage ift, hie unb ba einmat eine 9tepara=

tur übernehmen gu fönnen. ©g mirb bann ficher bie Stage
fetterner merben, man fei mit ber betreffenben ßtpferung ange=

führt morben.
Sie Seiffung einer ©arantie mirb roegen ber eintretenben

Serantmorttihfeit moht bann auh bie gotge unb ben in=

bireften Stoßen haben, baß ficf) niht jeber Setiebige ohne

Seitereg mit bem 2ltt= unb Serfauf bon alten Seffetn be=

faffen fann, fonbern er mirb genötigt fein, ficf), fofern ihm
bie betreffenben fahmännifhen Senntniffe abgehen, ben ober
bie nöthigen ®efnifer gu hatten, um bie Stntage unb Stuf=

fteEung alter Seffet fo eingutetten unb auggufüßren, mie fie

nun einmat im Sntereffe ber Defonomie unb Sicherheit beg

Setriebeg bertangt merben muß.
Sir bertangen alfo, baß aud) bie Sieferanten alter Seffet

bie bei neuen übliche ©arantie teiften.
Serben biefe Sebingungen überaß erfüllt, alfo Dorßerige

grünbtihe lluterfuhung, Seibringung ber nöthigen Urfprmtgg*
®aten unb ©arantie in genanntem Sinne, bann hatten mir
eg für möglich, baß ber §anbet mit alten Seffetn auf ge=

funben Soben fornmt, anf bem er big jeßt niht burcßmeg

ift unb nur bann merben bie Sortheile, bie er ber Snbuftrie
bietet, größer fein, alg ber Schaben, ben er anrichten fann
unb auh aar bann mirb er gu eiuer aEgemein nüßlichen

gnftitution merben.

^ettinêtoefett.
StfjWetäM'iftfjcr ©emevbcDeretu. 3u hanben ber am

3. guni in 3ug ftattfinbenben ®etegirtenüerfammtung beg

fhmeigerifhen ©emerbeüereing ift foeben ein Seriht beg
Qentratüorftanbeg gum gmeiten ©ntmurf eineg Sun=
beggefeßeg betreffenb bie Serhättniffeber @emerb e<

treibenben, Slrbeiter unb Sehrtinge erfhienen. ®er
3entratoorftanb fpricßt barin ben Sunfh aug, baß am 3. guni
biefe micßtige Stngelegenßeii öom fhmeigerifhen ©emerbeoer=
ein erlebigt unb ben Sunbegbeßörben gur ©ntfcßeibung bor=
gelegt merben möge. Stuf Sunfh beg fhmeigerifhen §anbetg=
bepartementg hat ber fhmeigerifdfe graitenüerbanb im Satire
1887 ©rßebungen über bie Serfiättniffe gmifhen Strbeitgeberim
nen, Strbeiterinnen unb Sehrtöhter beranftattet, bereu ©rgebniß
bie Stotbmenbigfeii funbgab, baß für bag meibtidje ©efhteht bie=

fetben Seftimmungen, mie für bie männlichen Strbeitgeber, @e=

feEen unb Sehrtinge gelten foüten. ®er 3entratöorftanb hat nun
niht gegögert, einen begüglihett 3"fa? in ben gmeiten ©nt=
murf aufgunehmen. ®er Stuffaffuug beg ©emerbeüereing So=
tothurn, toelher beantragte, eg fei ber Slbfcßnitt über bag

Sertjättniß gmifhen Strbeitggebern unb ihren Strbeitern gu
ftreihen, meit bie hier in Setracßt fattenben Serßättniffe burh
Strt. 338 big 349 beg Sunbeggefeßeg über bag Obligationen*
reht bereits geregelt unb biefe betaiEirten Seftimmungen im
©ntmurfe alg ein Stodfcßritt gu betrahten feien, inbem in
benietben bie eingetnen gäEe ber fofortigen Sünbung auf*
gegähtt unb ber Sticßter an biefetben gegébenenfaEg gebunbeit
fei, mäßrenb bie neuere ©efeßgebung baßin ftrebe, im 3nte=
reffe ber ©infahheit beg ißrogeßberfahreng bag richterliche
©rmeffen an ber $anb befteßenber Serhältniffe mehr in ben

Sorbergrunb. treten gu taffen, mürbe öom ärairalöorftanb
niht beigepflichtet. Sah ber Stnficht beg 3"ttratöorftanbeg
bebürfen bie Seftimmungen beg eibgenöffifhen Obligationen*
rehteg einer ©rgängung, ba ber gefammte ©emerbeftanb jene
Seftimmungen für ungenügenb erachte unb eine Segetung ber

unhaltbar gemorbenen Serhättniffe gmifhen SJteiiter unb Str*
beiter müitfhe. Ser 3entralDorftanb hütt eg auh niht für
gmedmäßig, äEeb aEein bem richterlichen ©rmeffen anßeim*
gufteEen; eine Stnführung ber hauptfähtihften $äEe, in met*

hen eine fofortige Söfung beg SienftDerßältniffeg guläffig fein
foE, märe für ben dichter mie für bie Parteien eine miE*
tommene Segleitung unb eine roefenttihe ©arantie für ein*

beitticße Sehtfprehung.
Segügtidj ber Sefttmmung, bie Sefugniß Sehrtinge gu

hatten, fontme nur benjenigen Serfonen gu, methe burh
eigene Senntniß beg Serufeg ober burh bie Sorge für ge*
nügenbe SteEöertretung bie nöthige ©arantie bieten, tauchten
ebenfaüg Sebenten auf, ba man befürchtete, biefer ißaffug
merbe gegenüber fremben §anbmerfern, bie fidj in ber Shmeig
niebergetaffen, niht mit ber gleichen Strenge mie gegenüber
einheimifcßen gehanbhabt merben unb erftere mürben ein Sor*
reht erlangen; fie mürben aber Dom 3entratDorftanb alg
nicht begrünbet befunben. 2)er meitere Sunfh, bie 3aht ber

Sehrtinge eineg ©efhäfteg im Sertfättniß gu beffen Umfang
ober Strbeitergaht gefeßtih gu normiren, rourbe niht gebilligt.
®iefe Segetung fann beffer unb erfolgreicher burh eingetne

Serufggruppen auf bem Sege ber Setbfthütfe öorgenommen
merben, mie g. S. bei ben Suhbrudern, Sädern sc.

Sie aiïgemeine ©infüßrung bon Slrbeitgbücßera foE ben

Serufggenoffenfhafteu übertaffen bleiben. ®a begügtihe Se=

ftimmungen bereitg energtfhe Dppofition in Strbeiterfreifen
gefunben, miE ber fhmeigerifhe ©emerbeöerein bie Sortage
begßcitb niht in ffmage ftetten. ©bettfo foil bie ©infüßrung öon
Shtebggerihten einftmeiten ber fantonaten ©efeßgebung über=

taffen bleiben, jeooch ift bie Seinung niht auggefhtoffen, baß

fothe in einem fpäter erfheittenben Stbfhnittebeßanbett merben.

®ic îelcgirtcuucrfattuuluug beb ©cmerbeüeveiug beb

Äuntonb 3üric^, methe am Sfinaftmontag in Seßifon ftatt=
fanb, mar etmag fhmah befuht, mag bei ben tßeilmeife
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daß der Kerl uralt und daß es nicht Schade ist, wenn er

zum alten Eisen wandert,
Oder sollen diese alten Kessel ewig leben und haben wir

nicht Fingerzeige genug erhalten, daß wie Alles, auch ein

Kessel ausgedient haben kann und ohne äußerliche Fehler
zu zeigen, werth ist, definitiv kassirt zu werden?

Genug! wir halten an dem Beschlusse unseres Vorstandes
vom 18. Juni 1886 fest, wonach „keine alten Kessel mehr

„in die Vereinskontrole aufgenommen oder polizeilich begut-
„achtet werden, über deren Erstellung oder sonstige Bergan-
„genheit glaubwürdige Daten nicht vorliegen,"

Bis heute waren wir noch nicht im Falle, in Folge dieses

Beschlusses einem zur Wiederinbetriebsetzung angemeldeten
alten Kessel dieselbe definitiv verweigern zu müssen.

Und nun noch ein Punkt! Bei Anschaffung neuer
Kessel ist es Regel und von gewissenhaften Fabrikanten
immer praktizirt worden, daß für richtige Konstruktion, gute
Arbeit und gutes Material auf eine gewisse Zeit, im Durch-
schnitt 1 Jahr Garantie geleistet wird, in der Meinung, daß
alle Reparaturen, welche während dieser Zeit sich Mangels
dieser Eigenschaften ergeben auf Rechnung des Erstellers
fallen. Das ist nun beim Verkauf von alten Kesseln, so Viel

uns bekannt, nie der Fall; wenn es doch hie und da ge-
schehen sollte, desto besser!

Wenn nun aber bei neuen Kesseln eine Garantie noth-
wendig, so ist dies doch mindestens ebenso sehr oder noch

mehr bei alten der Fall und sehen wir nicht ein, warum
nicht der Lieferant der letztern diese einzugehen veranlaßt
werden und bezüglichen Risiko ebenso tragen dürfte.

Ist's beim Handel um einen alten Kessel oft schon zu-
gegangen wie bei demjenigen um ein Stück Vieh, indem der

Käufer blos einige Male um denselben herum lief und dann
nach einigem Markten einschlug, so sollte doch die Währ-
schast, die man dem Vieh mitgiebt, hier auch nicht fehlen.

Diese Währschaft wird den Händler auf die Dauer gar
nicht drücken, indem derselbe selbstverständlich zur Ausgleichung
des Risikos einen gewissen Prozentansatz auf den Preis schlägt
und dann in der Lage ist, hie und da einmal eine Repara-
tur übernehmen zu können. Es wird dann sicher die Klage
selterner werden, man sei mit der betreffenden Lieferung ange-
führt worden.

Die Leistung einer Garantie wird wegen der eintretenden

Verantwortlichkeit wohl dann auch die Folge und den in-
direkten Nutzen haben, daß sich nicht jeder Beliebige ohne

Weiteres mit dem An- und Verkauf von alten Kesseln be-

fassen kann, sondern er wird genöthigt sein, sich, sofern ihm
die betreffenden fachmännischen Kenntnisse abgehen, den oder
die nöthigen Tekniker zu halten, um die Anlage und Auf-
stellung alter Kessel so einzuleiten und auszuführen, wie sie

nun einmal im Interesse der Oekonomie und Sicherheit des

Betriebes verlangt werden muß.
Wir verlangen also, daß auch die Lieferanten alter Kessel

die bei neuen übliche Garantie leisten.
Werden diese Bedingungen überall erfüllt, also vorherige

gründliche Untersuchung, Beibringung der nöthigen Ursprungs-
Daten und Garantie in genanntem Sinne, dann halten wir
es für möglich, daß der Handel mit alten Kesseln auf ge-

funden Boden kommt, ans dem er bis jetzt nicht durchweg

ist und nur dann werden die Vortheile, die er der Industrie
bietet, größer sein, als der Schaden, den er anrichten kann
und auch nur dann wird er zu einer allgemein nützlichen

Institution werden.

Vereinswesen.
Schweizerischer Gewerbeverein. Zu Handen der am

3. Juni in Zug stattfindenden Delegirtenversammlung des

schweizerischen Gewerbevereins ist soeben ein Bericht des
Zentralvorstandes zum zweiten Entwurf eines Bun-
desgesetzes betreff end die Verhältnisse derGew erbe-
treibenden, Arbeiter und Lehrlinge erschienen. Der
Zentralvorstand spricht darin den Wunsch aus, daß am 3. Juni
diese wichtige Angelegenheit vom schweizerischen Gewerbever-
ein erledigt und den Bundesbehörden zur Entscheidung vor-
gelegt werden möge. Auf Wunsch des schweizerischen Handels-
départements hat der schweizerische Frauenverband im Jahre
1887 Erhebungen über die Verhältnisse zwischen Arbeitgeberin-
nen, Arbeiterinnen und Lehrtöchter veranstaltet, deren Ergebniß
die Nothwendigkeit kundgab, daß für das weibliche Geschlecht die-
selben Bestimmungen, wie für die männlichen Arbeitgeber, Ge-
sellen und Lehrlinge gelten sollten. Der Zentralvorstand hat nun
nicht gezögert, einen bezüglichen Zusatz in den zweiten Ent-
Wurf aufzunehmen. Der Auffassung des Gewerbevereins So-
lothurn, welcher beantragte, es sei der Abschnitt über das
Verhältniß zwischen Arbeitsgebern und ihren Arbeitern zu
streichen, weil die hier in Betracht fallenden Verhältnisse durch
Art. 338 bis 349 des Bundesgesetzes über das Obligationen-
recht bereits geregelt und diese detaillirten Bestimmungen im
Entwürfe als ein Rückschritt zu betrachten seien, indem in
denselben die einzelnen Fälle der sofortigen Kündung auf-
gezählt und der Richter an dieselben gegebenenfalls gebunden
sei, während die neuere Gesetzgebung dahin strebe, im Inte-
resse der Einfachheit des Prozeßverfahrens das richterliche
Ermessen an der Hand bestehender Verhältnisse mehr in den

Vordergrund, treten zu lassen, wurde vom Zentralvorstand
nicht beigepflichtet. Nach der Ansicht des Zentralvorstandes
bedürfen die Bestimmungen des eidgenössischen Obligationen-
rechtes einer Ergänzung, da der gesammte Gewerbestand jene
Bestimmungen für ungenügend erachte und eine Regelung der

unhaltbar gewordenen Verhältnisse zwischen Meister und Ar-
beiter wünsche. Der Zentralvorstand hält es auch nicht für
zweckmäßig, alles allein dem richterlichen Ermessen anheim-
zustellen; eine Anführung der hauptsächlichsten Fälle, in wel-
chen eine sofortige Lösung des Dienstverhältnisses zulässig sein

soll, wäre für den Richter wie für die Parteien eine will-
kommene Wegleitung und eine wesentliche Garantie für ein-
heitliche Rechtsprechung.

Bezüglich der Bestimmung, die Befugniß Lehrlinge zu

halten, komme nur denjenigen Personen zu, welche durch

eigene Kenntniß des Berufes oder durch die Sorge für ge-
nügende Stellvertretung die nöthige Garantie bieten, tauchten
ebenfalls Bedenken auf, da man befürchtete, dieser Passus
werde gegenüber fremden Handwerkern, die sich in der Schweiz
niedergelassen, nicht mit der gleichen Strenge wie gegenüber
einheimischen gehandhabt werden und erstere würden ein Vor-
recht erlangen; sie wurden aber vom Zentralvorstand als
nicht begründet befunden. Der weitere Wunsch, die Zahl der

Lehrlinge eines Geschäftes im Verhältniß zu dessen Umfang
oder Arbeiterzahl gesetzlich zu normiren, wurde nicht gebilligt.
Diese Regelung kann besser und erfolgreicher durch einzelne

Berufsgruppen auf dem Wege der Selbsthülfe vorgenommen
werden, wie z. B. bei den Buchdruckern, Bäckern zc.

Die allgemeine Einführung von Arbeitsbüchern soll den

Berufsgenossenschaften überlassen bleiben. Da bezügliche Be-
stimmungen bereits energische Opposition in Arbeiterkreisen
gefunden, will der schweizerische Gewerbeverein die Vorlage
deshalb nicht in Frage stellen. Ebenso soll die Einführung von
Schiedsgerichten einstweilen der kantonalen Gesetzgebung über-
lassen bleiben, jedoch ist die Meinung nicht ausgeschlossen, daß

solche in einem später erscheinenden Abschnitte behandelt werden.

Die Delegirtenversammlung des Gewerbevereins des

Kantons Zürich, welche am Pfingstmontag in Wetzikon statt-
fand, war etwas schwach besucht, was bei den theilweise
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irttereffernten uttb gettgemäfeeit Verhanblungggegenftänben p
hebauera war. Vei ber ©efammterneuerung beg Vorftanbeg
mußten eine größere 3af)I langjähriger ütelberbienter 3Jiit=

glieber infolge heftimmter Slblehmtng einer SBieberWaht er=

feßt werben, fo bie Herren Sßrofeffor Stutenheimer in 2Bin=

teriimr, SJiajor ®euifch in SftichterêWeil, ÜDiöhelfabrifant Sau*

mann 'in Jorgen, SIbegg in tügnad), §artmann in Ufter.

(Severer hat gwattgig 3ahre lang bag taffieramt getreulich

DerWaltet.)
©in Jpaupt*®raftanbum hilbete ber Vortrag beg Gerrit

Hürfprecher ©c|errer in ©t. ©allen über bie ftaatlicfie ob!i=

gatorifäw UnfaüDerficfierung, ber mit lebhaftem Sntereffe an»

gehört würbe. 3n ber folgenben ®igfuffion, bie u. 21. üon
ben Herren 2lutent)eimer, Ingenieur Sinfe, ®rebg, fftebaftor

Hoffmann unb fèutmacher ü'itanier benüßt wnrbe, fanb namcnt»
ließ bie ^rage ber Seitragsbftidjt ber 2lrbeitgeber einläßliche
Veffanblung. (Singeine fftebncr betonten auch bie 2Bfinfcf)barfeit
einer obligatorifdjen Sranfen»,, SllterS» unb Snöalibenber»
fieberung, bie 2iu2behnnng ber ÜnfallDerfitfierung auf alle Un»

fälle unb nicht nur auf bie beg ©ewerbebetriebg. ®er 9îefe=

rent gab feiner Sefriebigitng über bie Weitgehenben Sbeen
ïunb. bracht ber ®igfuffion war ber Vefcfjluß, ber fcbjwetg.

©ewerbeoerein möge biefe grage einläßlich beljanbeln unb ben

h. Sunbegbehörben bie 2lnhanbnahme ber ftaatlichen obliga»
torifchen UnfaHberficherang empfehlen.

3n ber fjrage ber gewerblichen ©d)tebggerict)te referirte
©ewerbefefretär flrebg im ©inne ber fafultatiüen ©inführung
Don $mbbommeg=@ericf)ten, welche auch gur ©ntfdjeibnng in
(Qaftpftichtfätten unb in erweiterter Horm alg ©inigunggamter
gur Verhütung Don ©treifg bienen lönnten, ferner für Stuf«

rechterhaltung ber früher Dom fantonalen ©ewerbeDerein ge=

forberten Hochgerichte gur ©ntfdjeibung Don gewerblidtptectjnis
fchen Sßrogeffen, eöentuell für ©inführung ftänbiger ffachep
perten entfprechenb bent ©utacfjten beg Dbergeridjtg. Von
©eite beg Vorftanbeg gab fid) jebodfj energifcfje Dppofition
ïunb, in bie H^ase ber fßrubhommeg=©eridt)te wieber eingn=

treten, w eil Dor gwei Sahren ber ïantonale herein btefe 3n=
ftitution habe falten laffen. Slnberfeitg würbe mitgetheilt, baß
bie Slrbeiterpartei in biefer Stichtung burdf Stellung eineg

Snitiatiobegehreng entfliehen Dorwärtg gtt gehen entfdfloffen
fei unb eg für ben ©ewerbeDerein flüger wäre, gu einer foldfen
Bewegung reefitgeitig ©tettung gu nehmen. (Schließlich Warb
bie Slngelegenßeit einer befonberen èommiffion gur S3egut=

aihtung überwiefen.
®ie grage eineg ftänbigen 2lugftellungggebäubeg in 3üri<h

erfchien ber Verfammlung noch nicijt genügenb abgeïlârt, um
irgenb einen Vefcffluß gu faffen; fie muß Dorerft in ben ge=

Werblichen Greifen 3üricßg reiflicher erwogen Werben.
®ie weiteren SSerhanblungggegenftänbe bieten fein alt«

gemeineg Sntereffe.
Sin ®if<hreben war fein ÜUiangel. ®er ißräfibent beg Ver»

eing, §err Äantongrath Verctjtolb in ®halweil begrüßte unter
Slnberem bag ©rfcheinen beg §errn ÜRationalrath Slbegg Don.
Sügnach; btefer erfläite, er fei gefommen, bie Stimmung ber
©ewerbefreife gu erforfdjen unb toaftirte auf bag SGSohler«

gehen beg ©anbwerfg unb ©ewerbeg; §err Slutenheimer
empfahl ben Vertretern ber Nation mehr ®apferfeit in wirft)»
f(haftlichen Hragen. (fft. 3. 3.)

ferner ©cwcrbehal(c=©enoftcnfcl)aft. ®er Sahregbericht
unb bie 3ahre8re<hnung fonftatiren einen Hortfehritt in ber
©ntwtcflung biefeg Snftitutg, bag für ben ftabtberaifcßen
Öanbwerferftanb Don praftifchem Dlußen ift. ®ie ©enoffen«
fdjaft hatte mit ©cijwiertgfeiten gn fämpfen. ©ie ift nun
aber fhulbenfrei unb hat nur noch für ein Slftienfapttal Don
4340 Hr. aufgufommen. ®en Snhabern Don Slntheilßheinen
fönnen 3 ißrogent angbegahlt werben unb für Vrobifiongge»

bühreit würben 8 SJkogent feftgefeßt. ®ie Verfaufgfummen
in ben Derfloffenen fünf Sohren begiffern fid) wie folgt:
1882 56,000 Hr., 1883 49,000 Hr., 1884 49,000 Hr.,
1885 54,000 Hr-, 1886 52,000 Hr., 1887 61,000 Hr.
SOiithin ift bag ©rgebniß beg teßten 3al)reg bag günftigfte
währenb biefeg 3eitraumeg. @g ift alle Slugfidjt Dorhanben,
baß bie Slnftalt in 3ofuuft itt gleicher Sßeife gebethen werbe.
®ic ®ewerbehalIe=®enoffenfchaft gibt fid) alle SDiüfje, bie

Sonfurreng beg Sluglanbeg möglichft gu überwinben. Hreilid)
wäre gn toünfchen, Daß ber sjebnng ber einheimifcheit 3tt=
buftrie mehr Vencptung feiteng ber beffer fituirten ©täube
gefchenfl würbe.

JÇrogcu.
32. SBo werben ScptaucpDerhtpptungen at® ©pegiatität. Der»

fertigt ober wo fittb fotepe gu Billigem fßrei® gu taufen
33. SSie wirb Xannenpotg am beften fo getroefnet unb oor»

Bereitet, baß e§ fiel) napper niemat® mteber tritmm gießt?

fUnttoorteu.
Stuf grage 26. Untergeicpneter pat 2 fotepe Etarinetten in

fepr gutem Jjuftcntbe Don feptoargem ©bettpolg mit 13 Mappen
gu Derfaufen. tßer ©tüd gu 40 gr. (fefter fßreiS). Stuf SSertangett
gur (ginfiept. Seo Sucper, SKufifer, Kpam.

Stuf grage 28. Offerten ber §erren g. S. Snabenpanê»©igrift
in Böttingen unb Safob Vaumlin in Slußerfißl gingen Spnen
birelt gu.

Stuf grage 28. ®em grageftetler biene gur Stutmort, baß bie
gabrifation Don Eementfteinpreffeu feit Dielen Sapreu meine ©pe=
giatität ift unb icp bauoct Derfcpiebene Slîobetle beft|e. Eine be»

reitS fertige ÜWafcpine, bei iuelc()er bie fßreffuttg burcp baä galten
etneg S3ärgemicpteg üerurfaept wirb, ftept in meinem Sttelier unb
labe icp ben grageftetter ein, felbe gu Pefiiptigen. E. 2. ©epniber
in Veuenftabt (Santon (Bern).

Stuf grage 29 tpeite Qpnen mit, baß icp faubere Sreperarbeit
für Wobei liefere unb roünfcpe mit bem gragefteïïer in SSerbtnbung :

gtt treten. ©. ©reiner, ipolgbreperei, Slitborf (Urt).
Stuf grage 29. ©aubere, feine unb biüigfte Sreparbeiten,

polirt unb lacfirt liefert Sari SInt.) gifeper, ©epretner u. ®rech§Ier
in ©tetten (Veg. SBaben).

Stuf grage 30 tpeite mit, baß icp genannte Slrtifet gu billig»
ften greifen unb gefcpmacfuotler SlnSfüprnng tiefere. Sorrefponbeng
mit bem grageftetter ermiinfept. E, gtüct, ipolgbitbpauer, Epur.

Submtfftonê=^njeigcr.
lieber bie Erftellung ber giuei ftein.ernen SÖibertager,

fotteie über bie Sieferung unb Wontage be§ eifernen Ober»
baue? für eine neue S3rücfe über bie Sintp bei SBenten,
im totalen Softenooranfcplage Don gr. 32,500 mirb piemit
Sonturreng eröffnet.

Sanprogramm unb fßlan fönnen bei fjr. ©emeinbeamm.
Süng gur „Srane" bapier eingefepen werben.

Sßerfcploffene llebernapmöofferten mit ber Sluffcprift
„Sintpbrücfe bei Venfen" firtb bis gum 15. guiti näcpftpin
an ben ©emeinberatp Don Venfen eingnreiepen.

Wttvnnttrt tunfcljärfjte gebrurfte (?t)ät?cr ÎÇou=
larbftoffe in oorgügtieper Ouatitat à 27 per @Iïc ober
45 Eté. per Weter Derfenben in eingetnen Wetern, fRoben,
fowie gangen ©tücteir portofrei in® .Span® ©ettittger & ®o.,
Eentratpof, güridj.

P. S. Wufter unferer reieppattigen Eotleftionen um»
gepectb franfo.

Offene SteUcu.
1 orbenttieper Wäler (SinterarPeit geftepert).,ünb. 1 Xapégi.erer' fön»

nen fofort eintreten bei Ëp. Oêwatb gur SJcöbetpalie in ®oitg»
paufen (Station ©ntgen).

1 gelernter Water bet St. Eberte, Waler, gtawpt (@t. ©aüen).

tßrteffaften.
Stn Weprere. SBegen StrbeitSiiberpaufung tonnte ba§ 3n»

pattäDergeicpniß bt§ jetct-n'icpt fertiggeftetit werben. ®a§felbe wirb
unuergügtiep in Strbeit genommen unb jebem Stbonennten gugefanbt.

Illustrrrte schweizerische Handwerker-Zeitung 89

interessanten und zeitgemäßen Verhandlungsgegenständen zu
bedauern war. Bei der Gesammterneuerung des Vorstandes

mußten eine größere Zahl langjähriger vielverdienter Mit-
glieder infolge bestimmter Ablehnung einer Wiederwahl er-

setzt werden, so die Herren Professor Autenheimer in Win-
terthur Major Deutsch in Richtersweil, Möbelfabrikant Bau-

mann in Horgen, Abegg in Küsnach, Hartmann in Wer,
(Letzterer hat zwanzig Jahre lang das Kassieramt getreulich

verwaltet,)
Ein Haupt-Traktandum bildete der Vortrag des Herrn

Fürsprecher Scherrer in St. Gallen über die staatliche obli-
gatorische Unfallversicherung, der mit lebhaftem Interesse an-

gehört wurde. In der folgenden Diskussion, die u, A. von
den Herren Autenheimer, Ingenieur Linke, Krebs, Redaktor

Hoffmann und Hutmacher Klauser benützt wurde, fand nament-

lich die Frage der Beitragspslicht der Arbeitgeber einläßliche
Behandlung, Einzelne Redner betonten auch die Wünschbarkeit
einer obligatorischen Kranken-, Alters- und Jnvalidenver-
sicherung, die Ausdehnung der Unfallversicherung auf alle Un-

fälle und nicht nur auf die des Gewerbebetriebs. Der Refe-
reut gab seiner Befriedigung über die weitgehenden Ideen
kund. Frucht der Diskussion war der Beschluß, der schweiz,
Gemerbeverein möge diese Frage einläßlich behandeln und den

h. Bundesbehörden die Anhandnahme der staatlichen obliga-
torischen Unfallversicherung empfehlen.

In der Frage der gewerblichen Schiedsgerichte referirte
Gewerbesekretär Krebs im Sinne der fakultativen Einführung
von Prudhommes-Gerichten, welche auch zur Entscheidung in
Haftpflichtfällen und in erweiterter Form als Einigungsämter
zur Verhütung von Streiks dienen könnten, ferner für Auf-
rechterhalmng der früher vom kantonalen Gewerbeverein ge-
forderten Fachgerichte zur Entscheidung von gewerblich-techni-
schen Prozessen, eventuell für Einführung ständiger Fachex-
perten entsprechend dem Gutachten des Obergerichts. Von
Seite des Vorstandes gab sich jedoch energische Opposition
kund, in die Frage der Prudhommes-Gerichte wieder einzu-
treten, w eil vor zwei Jahren der kantonale Verein diese In-
stitution habe fallen lassen. Anderseits wurde mitgetheilt, daß
die Arbeiterpartei in dieser Richtung durch Stellung eines

Jnitiativbegehrens entschieden vorwärts zu gehen entschlossen
sei und es für den Gewerbeverein klüger wäre, zu einer solchen

Bewegung rechtzeitig Stellung zu nehmen. Schließlich ward
die Angelegenheit einer besonderen Kommission zur Begut-
achtung überwiesen.

Die Frage eines ständigen Ausstellungsgebäudes in Zürich
erschien der Versammlung noch nicht genügend abgeklärt, um
irgend einen Beschluß zu fassen; sie muß vorerst in den ge-
Merklichen Kreisen Zürichs reiflicher erwogen werden.

Die weiteren Verhandlungsgegenstände bieten kein all-
gemeines Interesse.

An Tischreden war kein Mangel. Der Präsident des Ver-
eins, Herr Kantonsrath Berchtold in Thalweil begrüßte unter
Anderem das Erscheinen des Herrn Nationalrath Abegg von
Küsnach; dieser erklärte, er sei gekommen, die Stimmung der
Gewerbekreise zu erforschen und toastirte auf das Wohler-
gehen des Handwerks und Gewerbes; Herr! Autenheimer
empfahl den Vertretern der Nation mehr Tapferkeit in Wirth-
schaftlichen Fragen. (N. Z. Z.)

Berner Gewerbehalle-Genossenschaft. Der Jahresbericht
und die Jahresrechnung konstatiren einen Fortschritt in der
Entwicklung dieses Instituts, das für den stadtberuischen
Handwerkerstand von praktischem Nutzen ist. Die Genossen-
schaft hatte mit Schwierigkeiten zu kämpfen. Sie ist nun
aber schuldenfrei und hat nur noch für ein Aktienkapital von
4340 Fr. aufzukommen. Den Inhabern von Antheilscheinen
können 3 Prozent ausbezahlt werden und für Provisionsge-

bühren wurden 8 Prozent festgesetzt. Die Verkaufssummen
in den verflossenen fünf Jahren beziffern sich wie folgt:
1882 56,000 Fr., 1883 49,000 Fr., 1884 49,000 Fr.,
1885 54,000 Fr., 1886 52,000 Fr., 1887 61,000 Fr.
Mithin iit das Ergebniß des letzten Jahres das günstigste
während dieses Zeitraumes. Es ist alle Aussicht vorhanden,
daß die Anstalt in Zukunft in gleicher Weise gedeihen werde.
Die Gewerbehalle-Genosseuschaft gibt sich alle Mühe, die

Konkurrenz des Auslandes möglichst zu überwinden. Freilich
wäre zu wünschen, baß der Hebung der einheimischen In-
dustrie mehr Beachtung seitens der besser situirten Stände
geschenkt würde.

Fragen.
32. Wo werden Schlauchverkupplungen als Spezialität, ver-

fertigt oder wv sind solche zu billigem Preis zu kaufen?
33. Wie wird Tannenholz am besten so getrocknet und vor-

bereitet, dass es sich nachher niemals wieder krumm zieht?

Antworten.
Auf Frage 26. Unterzeichneter hat 2 solche Klarinetten in

sehr gutem Zustande von schwarzem Ebenholz mit 13 Klappen
zu verkaufen. Per Stück zu 40 Fr. (fester Preist. Auf Verlangen
zur Einsicht. Leo Bucher, Musiker, Cham.

Auf Frage 28. Offerten der Herren I. C. Knabenhans-Sigrist
in Hottingen und Jakob Bäumlin in Außersihl gingen Ihnen
direkt zu.

Auf Frage 28. Dem Fragesteller diene zur Antwort, daß die
Fabrikation von Cementsteinpressen seit vielen Jahren meine Spe-
zialität ist und ich davon verschiedene Modelle besitze. Eine be-
reits fertige Maschine, bei welcher die Pressung durch das Fallen
eines BärgewichteS verursacht wird, steht in meinem Atelier und
lade ich den Fragesteller ein, selbe zu besichtigen. C. L. Schinder
in Neuenstadt (Kanton Bern).

Auf Frage 29 theile Ihnen mit, daß ich saubere Dreherarbeit
für Möbel liefere und wünsche mit dem Fragesteller in Verbindung
zu treten. G. Greiner, Holzdreherei, Altdorf (Uri).

Auf Frage 29. Saubere, feine und billigste Dreharbeiten,
polirt und lackirt liefert Karl Ant. Fischer, Schreiner u. Drechsler
in Stetten (Bez. Baden).

Auf Frage 30 theile mit, daß ich genannte Artikel zu billig-
sten Preisen und geschmackvoller Ausführung liefere. Korrespondenz
mit dem Fragesteller erwünscht. C. Flück, Holzbildhauer, Chur.

Submissions - Anzeiger.
Ueber die Erstellung der zwei steinernen Widerlager,

sowie über die Lieferung und Montage des eisernen Ober-
banes für eine neue Brücke über die Linth bei Benken,
im totalen Kostenvoranschlage von Fr. 32,500 wird hiemit
Konkurrenz eröffnet.

Bauprogramm und Plan können bei Hr. Gemeindeamm.
Küng zur „Krone" dahier eingesehen werden.

Verschlossene Uebernahmsofferteu mit der Aufschrift
„Linthbrücke bei Benken" sind bis zum 15. Juni nächsthin
an den Gemeinderath von Benken einzureichen.

Garantirt waschächte gedruckte Elsäfter Fou-
lardstoffe in vorzüglicher Qualität à 27 Cts. per Elle oder
45 Cts. per Meter versenden in einzelnen Metern, Roden,
sowie ganzen Stücken portofrei ins Haus Nettinger ir Co.,
Centralhos, Zürich.

8. Muster unserer reichhaltigen Kollektionen um-
gehend franko.

Offene Stellen.
1 ordentlicher Mäler (Winterarbeit gesichert). und 1 Tapezierer kön-

neu sofort eintreten bei Ch. Oswald zur Möbelhalle in Donz-
Hausen (Station Sulgen).

1 gelernter Maler bei A. Eberle, Maler, Flawyl (St. Gallen).

Briefkasten.
An Mehrere. Wegen Arbeitsüberhäufung konnte das In-

haltsverzeichniß bis jetzt Nicht fertiggestellt werden. Dasselbe wird
unverzüglich in Arbeit genommen und jedem Abonennten zugesandt.
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